
Schach-Bezirksverband München e.V.
im Bayerischen Schachbund e.V.

München, 24.01.2013

Liebe Schachfreunde,

hiermit stellen wir den Antrag, die Turnierordnung wie folgt zu ändern:

§ 26 (Wertung)

(4) Ergibt sich danach noch eine Gleichheit nach Mannschafts- und Brettpunkten, so entscheiden 
der Reihe nach
Bei einer Gleichheit von Mannschafts- und Brettpunkten entscheiden der Reihe nach:
1. die Mehrheit der Mannschaftssiege,
2. die Mehrheit der Gewinnpartien,
3. das Los.

Die bisherigen §§ 28 (Bezirksliga) und 29 (Abstieg) werden zusammengefasst und wie folgt formuliert:

§ 28 (Abstieg)

(1) Der Abstieg aus der übergeordneten Liga in die Bezirksliga richtet sich nach der Turnierordnung 
des BSB. Als Absteiger gilt auch die Mannschaft eines Vereins, die in der laufenden Saison auf 
das Spielrecht in einer übergeordneten Liga verzichtet hat.

(2) Aus der Bezirksliga und den Gruppen der A- und B-Klasse steigen so viele Mannschaften ab, 
dass die Anzahl teilnehmender Mannschaften wiederum 8, 16 bzw. 24 beträgt. Die letztplatzierte 
Mannschaft steigt in jedem Fall ab. Entstehen dadurch freie Plätze, werden diese gem. § 27 Abs. 
6 vergeben.

(3) Müssten nach § 28, Abs. 2, Satz 1 aus der Bezirksliga mehr als 3 Mannschaften absteigen, so 
steigen so viele Mannschaften ab, dass die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 10 beträgt. 
Bestand die Bezirksliga bereits aus 10 Mannschaften, so gilt Satz 1 für den Fall, dass mehr als 4 
Mannschaften absteigen müssten.

(4) Der Spielleiter legt spätestens bei der Gruppenauslosung fest, wie viele Mannschaften aus der 
C-Klasse absteigen.

(5) Steigen von mehreren gleich platzierten Mannschaften nicht alle ab, gilt § 26 Abs. 5.

(6) Will eine Mannschaft in einer niedrigeren Liga spielen als in der Liga, für welche sie sich 
qualifiziert hat, so wird der freigewordene Platz nach § 27 Abs. 6 besetzt.

(7) Eine Mannschaft, die ihre Teilnahme nach der Bekanntgabe der Gruppeneinteilung und vor
Beginn der Mannschaftskämpfe zurückzieht, gilt als Letztplatzierte ihrer Gruppe. Sie gilt bei 



Anwendung von § 26 Abs. 5 als gestrichen. Der Spielleiter kann den Platz der zurückgezogenen 
Mannschaft unter Berücksichtigung von § 27 Abs. 6 neu vergeben, wenn dies organisatorisch 
möglich ist. Dasselbe gilt dann für freigewordene Plätze in den tieferen Klassen.

(8) Eine Mannschaft der Bezirksliga, die keinen Aufstiegsplatz belegt, muss absteigen, wenn eine 
Mannschaft desselben Vereins in die Bezirksliga absteigt.
Eine Mannschaft einer der Gruppen der A-Klasse, die keinen Aufstiegsplatz belegt, muss 
absteigen, wenn eine Mannschaft desselben Vereins in die A-Klasse absteigt und keine 
Umgruppierung in eine andere Gruppe der A-Klasse möglich ist.

Begründung:

Für die Bezirksliga gilt (bis auf die möglichen Aufstockung auf zehn Mannschaften) das selbe Prinzip 
wie bei der A- und B-Klasse. Deshalb gibt es keinen Grund, sie in der Turnierordnung gesondert zu 
behandeln. Die bisherige Tabelle stimmte nur für den Normalfall (ein Aufsteiger in die Regionalliga 
und keine Rückzüge) und sollte allenfalls zur Erläuterung mit einem entsprechenden Hinweis eingefügt 
werden.
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